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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
zunächst einmal großer Dank an Sie/euch alle für die Unterstützung bei 
der Wahl zur Abgeordnetenversammlung (AV) der Kassenärztlichen 
Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). Alle Kandidatinnen/en unserer 
DPtV-Liste sind in das Parlament der KVSH gewählt worden. So können 
wir uns auf breiter Front in der AV aber auch in weiteren Gremien der 
KVSH für die Interessen der Psychotherapeuten/innen einsetzen. 
 
Mit diesem Brief ergeht die herzliche Einladung zu einem 
Mitgliedertreffen am 9. Dezember 2022 in Bad Segeberg. Näheres unter 
der Rubrik Veranstaltungen der Landesgruppe. 
 
Des Weiteren berichten wir kurz über einige Angelegenheiten der KVSH. Aus dem Bereich der 
Privatbehandlungen sind keine Neuerungen zu verzeichnen. Bundesgesundheitsminister 

•             Lauterbach hat es abgelehnt, die fertig überarbeitete Gebührenordnung mit höheren 
Vergütungssätzen für Privatversicherte/Beihilfe zu erlassen.  
 
Und am Ende dieses Briefes steht ein etwas längerer Hinweis zu den Widersprüchen gegen 
die Honorarbescheide der KVSH. (HB) 

KVSH: Sonderhonorar bei Krankheit - Übergangsregelung 

Darüber, dass das Sonderhonorar bei Krankheit der KVSH endet, hatten wir schon mehrfach 
berichtet. Die AV hat im Juni eine neue Regelung beschlossen. Kernelement dieser Ordnung 
ist die Gewährung eines Zuschusses für Praxisvertreter im Krankheitsfall. Noch nicht 
verabschiedet war eine Übergangsregelung für ältere Kolleginnen/en. Im September hat die AV 
nun hierzu einen Beschluss getroffen. Im Statut über die Durchführung von 
Gemeinschaftsaufgaben wird folgender Passus der neuen Regelung „Zuschuss Praxisvertreter 
im Krankheitsfall“ angefügt: 

Die Regelung Zuschuss Praxisvertreter im Krankheitsfall tritt am 1.1.2023 in Kraft und ersetzt die 
Regelung Sonderhonorar im Krankheitsfall. Abweichend hiervon gilt für Antragsteller der 
Jahrgänge 1961 und älter die Regelung Sonderhonorar im Krankheitsfall bis zum 31.12.2026 im 
Sinne einer Übergangsregelung fort. 

Der Antrag unserer Kollegin Lea Webert, dass diese Übergangsregelung bereits für die 
Jahrgänge 1965 und älter gelten solle, fand leider keine Mehrheit. (HB) 

KVSH: Nachberechnung Strukturzuschlag – Auszahlung Ende November 

Im Mai dieses Jahres hatte der Bewertungsausschuss die Erhöhung der Strukturzuschläge 
rückwirkend zum 1. Januar 2022 beschlossen. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts 
müssen die für die Strukturzuschläge zugrunde gelegten Personalkosten nach Tarifänderungen 
zeitnah an die gestiegenen Gehälter für Medizinische Fachangestellte angepasst werden.  
 
Psychotherapeutinnen/en erhalten einen Strukturzuschlag zu ihren Leistungen, wenn sie im 
Quartal eine bestimmte Mindestpunktzahl von antrags- und genehmigungspflichtigen 
Leistungen, Psychotherapeutischen Sprechstunden, Akutbehandlungen und bestimmter 
neuropsychologischer Leistungen abgerechnet haben. Damit soll gut ausgelasteten Praxen 
ermöglicht werden, eine Halbtagskraft zur Praxisorganisation zu beschäftigen.  
 
Die KVSH hat angekündigt, die Nachvergütungen für das 1. Quartal 2022 zum Ende November 
2022 auszuzahlen. Da die Punktzahlerhöhungen der Zuschläge allerdings ziemlich klein 
ausfielen, sind keine großen Nachzahlungsbeträge zu erwarten. (HB) 

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

seit geraumer Zeit stellen wir unsere Mitgliederbriefe der DPtV Landesgruppe 

Schleswig-Holstein nicht mehr für jeden zugänglich bzw. vollumfänglich lesbar auf 

unsere Homepage ein. Wir halten es für gerecht, wenn ausschließlich nur unsere 

Mitglieder von den wichtigen Informationen dieser Mitteilungen profitieren.  

Jeder Kollegin und jedem Kollegen steht es offen, Mitglied im größten Berufsverband 

der Psychotherapeuten/innen in Deutschland zu werden und somit von den 

Mitgliederbriefen der Landesgruppe, der Bundesmitgliederbriefe, der Zeitschrift 

„Psychotherapie Aktuell“ und weiteren Praxismaterialen zu profitieren.  

 

Mitglied werden - Vorteile genießen 
 immer aktuell informiert  ● Mailing-Listen 
 Zugang Wissensdatenbank ● Bundesmitgliederbrief 
 Landesmitgliederbrief  ● Zeitschrift Psychotherapie Aktuell 

 
Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft. 



DPtV Landesgruppe Schleswig-Holstein 

 

Landesmitgliederbrief SH 4/2022 | Seite 2 

 
 

Hinweise auf Veranstaltungen der Landesgruppe 

Freitag 09. Dezember 2022 ● Beginn 15.30 Uhr 
 ● Mitgliedertreffen – Informationen für den Praxisalltag (Fortbildung) 
  ● Ort: Bad Segeberg, Akademie der Ärztekammer - Esmarchstr. 2-4  

1.Teil: Vergütung/Punktwert 2023, Wegfall der Neupatientenregelung, Auswirkungen 
auf Punktzahlvolumen (PZV), Änderungen Honorierung TSS-Terminfall (GKV-
Finanzierungsgesetz), HVM-Regelungen (Honorar-Verteilungs-Maßstab), 
Verwaltungskostenbeitrag und weitere bevorstehende Entwicklungen des Jahres 2023 

Referent: Dr. Ralph Ennenbach (stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVSH) 
● 

2.Teil: Ergänzende Informationen zu Praxisalltag & Praxisführung sowie Diskussion 
und Erörterung; Möglichkeit Fragen zu Praxisabgabe und -übernahme zu stellen. 

Referent: Heiko Borchers 
 
 
 
Freitag 17. März 2023 ● Beginn 15.30 Uhr  
 ● Satzungsgemäße Mitgliederversammlung der DPtV-Landesgruppe und 
  im Anschluss Fortbildungsteil (Inhalte noch offen) 
  ● Ort: Kiel, Veranstaltungszentrum Faluner Weg 2 
 
 
 
Freitag/Samstag 15./16. September 2023  
 ● 10. Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag 
  ● Das Programm dieser Jubiläumsveranstaltung ist noch in Arbeit 
   ● Ort: Kaltenkirchen, Tagungshotel Dreiklang 

Widerspruch gegen Honorarbescheid 2-2022 der KVSH  

Unsere Empfehlung, jeweils Widerspruch gegen die Honorarbescheide der KVSH einzulegen, 
gilt weiterhin. Auch wenn die KVSH die Honorarwidersprüche für den Zeitraum I/2014 bis 
IV/2020 inzwischen zurückgewiesen hat und uns hier gegen nur noch der Klageweg offensteht. 
Wie dieser Rechtsstreit dann ausgehen wird, ist vollkommen offen. Dies jedoch sollte uns nicht 
davon abhalten, weiterhin Widersprüche gegen aktuelle Honorarbescheide einzulegen. Nur mit 
einem Widerspruch hält man einen Bescheid offen, d.h. er ist dann nicht bestandskräftig. Und 
im Falle der Rechtsstreit für den Zeitraum I/2014 bis IV/2020 geht positiv aus, würde dies auch 
Auswirkungen auf nicht-bestandskräftige Honorarbescheide des nachfolgenden Zeitraumes 
haben (bspw. Nachvergütungen für die Quartale ab I/2021).  
 
Ausformulierte Widerspruchstexte für das 2. Quartal 2022 stehen auf unserer Homepage  
www.dptv.de/Länderseite Schleswig-Holstein/Widerspruchsformulare zum Herunterladen bereit.  
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Ihr/Dein 

Landesvorstand der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung Schleswig-Holstein 

Heiko Borchers    ●    Dagmar Schulz 

 

Autor dieses Mitgliederbriefes: Heiko Borchers (HB) 


